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I. Einleitung

Der schweizerische Gesetzgeber hat in Art. 41 Abs. 1 OR1 
eine deliktsrechtliche Generalklausel gescha)en.2 Das 
Charakteristikum der deliktsrechtlichen Generalklau-
sel besteht darin, dass sie nicht zwischen verschiedenen 
Schadenskategorien di)erenziert. Der deutsche Gesetz-
geber hat demgegenüber mit §  823 BGB3 eine ausdi)e-
renzierte deliktsrechtliche Ha*ungsgrundnorm geschaf-
fen. § 823 BGB unterscheidet zwischen Schäden aus der 
Verletzung eines absoluten Rechts einerseits (Abs. 1) und 
reinen Vermögensschäden andererseits (Abs.  2). Reine 
Vermögensschäden  – also jene Schäden, die nicht aus 
der Verletzung eines absoluten Rechts herrühren – sind 
nach § 823 Abs. 2 BGB nur unter der Voraussetzung er-
satzfähig, dass ein Schutzgesetz verletzt worden ist. Die 
Generalklausel des Art. 41 Abs. 1 OR existiert lediglich 
auf dem Papier. De facto wendet das Bundesgericht seit 
Jahrzehnten § 823 BGB an,4 weshalb auch im schweize-

*  Dr. iur., MA, Rechtsanwalt, Postdoc an der Universität St. Gal-
len (HSG).

1  Bundesgesetz vom 30. März 1911 betre)end die Ergänzung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fün*er Teil: Obliga-
tionenrecht) (OR, SR 220).

2  Die Ausführungen in diesem Beitrag stützen sich vollum-
fänglich auf die besprochene Dissertation (Jürg Fisch, 
Eigentumsgarantie und Nichtersatzfähigkeit reiner Vermö-
gensschäden, Mittelbare Drittwirkung von Art. 26 Abs. 1 BV 
innerhalb von Art. 41 Abs. 1 OR, [SGRW; 42], Diss. St. Gal-
len, Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen 2020); auf einzelne 
Nachweise wird deshalb im Folgenden verzichtet.

3  Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (BGB).
4  Siehe Vito Roberto, Wandlungen, Reform und Stand des 

schweizerischen Ha*p/ichtrechts, in: Rechtswissenscha*-
liche Abteilung der Universität St.  Gallen (HSG) (Hrsg.), 
Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtscha*sstandortes 
Schweiz, Zürich/St. Gallen 2007, 419 )., 424: «Der durch das 

rischen Recht reine Vermögensschäden in der Weise dis-
kriminiert werden, dass sie unbesehen des Einzelfalls im 
Grundsatz nicht ersatzfähig sind. Nur wenn eine Schutz-
norm verletzt worden ist – was selten der Fall ist –, kann 
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auf der 
Grundlage von Art. 41 Abs. 1 OR Ersatz für einen reinen 
Vermögensschaden gefordert werden.

Es mutet schon auf den ersten Blick contra legem an, 
dass das Bundesgericht – den Entscheid des Gesetzgebers 
für eine deliktsrechtliche Generalklausel übergehend  – 
§  823 BGB an die Stelle von Art.  41 Abs.  1 OR gesetzt 
hat. Dass die Dogmatik von Art. 41 Abs. 1 OR, was die 
Nichtersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden anbetri0, 
unstimmig ist, wurde in der Literatur bereits vor Jahr-
zehnten festgestellt. Neben Kramer hat vor allem Gauch 
die Problematik mehrfach thematisiert.5 Obgleich sich 

‹ständige Schielen› auf das deutsche Recht getrübte Blick der 
schweizerischen Doktrin konkretisierte die nach dem fran-
zösischen Code civil ausgestaltete deliktsrechtliche General-
klausel nach dem Vorbild des deutschen § 823 BGB.»

5  Siehe z.B. Peter Gauch, Der Schätzer und die Dritten, Me-
thodisches zu BGE 130 III 345  )., zur Deliktsha*ung und 
zu den Ha*ungs4guren der vertraglichen Drittschutzwir-
kung, der Culpa- und der Vertrauensha*ung, in: Bucher 
et al. (Hrsg.), Norm und Wirkung, Bern/München 2005, 
823 )., passim; Peter Gauch/Justin Sweet, Deliktsha*ung 
für reinen Vermögensschaden, in: Forstmoser et al. (Hrsg.), 
Festschri* für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, 
117  )., passim; Ernst A. Kramer, Der Ein/uss des BGB 
auf das schweizerische und österreichische Privatrecht, AcP 
2000, 365  )., 380  f.; Ders., [Diskussionsbeitrag], in: Hon-
sell/Rey (Hrsg.), Symposium Stark, Zürich 1991, 82 f., 82 f.; 
Ders., «Reine Vermögensschäden» als Folge von Stromka-
belbeschädigungen, recht 1984, 128  )., 131  ). Siehe auch 
 Corinne Widmer, Vertrauensha*ung – Von der Gefährlich-
keit des Über/üssigen, ZSR 2001 I, 101 )., 104, die zutre)end 
feststellt, dass «die vom Code civil übernommene General-
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die jüngere deliktsrechtliche Literatur vom «Vorbild» des 
BGB weitgehend gelöst hat, ist eine tragfähige, allgemein 
konsentierte Lösung des Problems der Nichtersatzfähig-
keit reiner Vermögensschäden bislang nicht gefunden 
worden. Reine Vermögensschäden werden weiterhin dis-
kriminiert, und die Generalklausel des Art. 41 Abs. 1 OR 
vermag nach wie vor nicht als Generalklausel zu fungie-
ren.

II. Drittwirkung der Grundrechte  
im Privatrecht (Teil 1)

Nach traditionellem Verständnis sind Grundrechte sub-
jektive Abwehrrechte, die sich gegen den Staat richten 
und vor ungerechtfertigten staatlichen Freiheitsbeschrän-
kungen schützen («Freiheitsrechte»6).7 In Rechtsprechung 

klausel des Art. 41 Abs. 1 OR im Gegensatz zum deutschen 
BGB den Ersatz reiner Vermögensschäden gerade zuliesse». 
Ebenso weist Vito Roberto, Ha*ung für Dienstleistungen 
gegenüber vertragsfremden Dritten, Wie das Schielen auf das 
BGB den Blick auf das schweizerische Recht trüben kann, in: 
Meier-Schatz/Schweizer (Hrsg.), Recht und Internationali-
sierung, Zürich 2000, 137 )., 148, darauf hin, dass die herr-
schende De4nition der Widerrechtlichkeit «gesetzlich nicht 
vorgegeben ist». Kritisch auch Markus Müller-Chen, 
Ha*p/ichtrecht in der Krise?, BJM 2002, 289 )., 301: «Der 
Di)erenzierung in absolut geschützte und ‹andere› Rechts-
güter ha*et etwas Künstliches an, 4ndet sie doch im Gesetz 
keinerlei Stütze. Im Gegenteil: Die generalklauselartige For-
mulierung von Art. 41 OR legt nahe, wie das anglo-ameri-
kanische Recht, nicht auf die Art des verletzten Rechtsguts 
abzustellen. Statt dessen könnte generell an die Verletzung 
einer Verhaltensp/icht angeknüp* werden, wie es die neue 
Lehre zum Ha*p/ichtrecht vorschlägt. Reine Vermögens-
schäden können so im Grundsatz gleichbehandelt werden 
wie absolute Rechtsgüter.» Siehe ferner Beat Schönenber-
ger, Die dritte Widerrechtlichkeitstheorie, HAVE 2004, 3 )., 
7; Ingeborg Schwenzer/Beat Schönenberger, Civil Li-
ability for Purely Economic Loss in Switzerland, in: Schwei-
zerisches Institut für Rechtsvergleichung (Hrsg.), Rapports 
suisses présentés au XVème Congrès international de droit 
comparé, (Verö)entlichungen des Schweizerischen Instituts 
für Rechtsvergleichung; 34), Zürich 1998, 353 )., 378 f.

6  «Grundrechte, symptomatisch ‹Freiheitsrechte› genannt, 
dienten zur Abgrenzung der Staatssphäre, schützten ‹Frei-
heitssphären› der Bürger» (Peter Saladin, Grundrechte 
und Privatrechtsordnung, Zum Streit um die sog. «Drittwir-
kung» der Grundrechte, SJZ 1988, 373 )., 378).

7  Dazu statt vieler Thomas Gächter, Allgemeine Grund-
rechtslehren, in: Biaggini/Gächter/Kiener (Hrsg.), Staats-
recht, 2.  Au/., Zürich/St.  Gallen 2015, 437  )., N  44; Ul-
rich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller/Daniela 
Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10.  Au/., 
Zürich/Basel/Genf 2020, N 257 ).

und Literatur dür*e angesichts von Art. 35 BV8 und an-
gesichts des Stufenbaus der Rechtsordnung jedoch 
mittlerweile Konsens herrschen, dass die Grundrechte 
eine – wie auch immer geartete – Drittwirkung9 im Pri-
vatrecht entfalten, d.h., dass sie nicht nur im vertikalen 
Bürger-Staat-Verhältnis, sondern auch im horizontalen 
Bürger-Bürger-Verhältnis von Bedeutung sind.10

Der Grundrechtsverwirklichungsau*rag von Art.  35 
Abs. 3 BV – die Grundrechte auch unter Privaten wirk-
sam werden zu lassen – kann von den staatlichen Behör-
den als den Adressaten dieses Au*rags erfüllt werden, in-
dem sie die Grundrechte in ihrer traditionellen Funktion 
als gegen den Staat gerichtete Abwehrrechte auf das Pri-
vatrecht anwenden. Aus der unmittelbaren und lückenlo-
sen Grundrechtsbindung sämtlicher staatlicher Behörden 
bei der Ausgestaltung und Anwendung des Privatrechts 
(Art. 35 Abs. 2 BV) ergibt sich, dass die Grundrechte mit-
telbar auf die Verhältnisse zwischen Privaten einwirken. 
Als Konsequenz ihrer unmittelbaren und lückenlosen 
Grundrechtsbindung dürfen staatliche Behörden bei der 
Regelung von Kon/ikten zwischen Privaten weder der 
einen noch der anderen Kon/iktpartei eine übermässig 
freiheitsbeschränkende Verhaltensp/icht (Verhaltensver-
bot oder Duldungsp/icht) auferlegen.

Die mittelbare Grundrechtswirkung zwischen Privaten 
liegt darin, dass Kon/iktparteien einen grundrechtlichen 
Abwehranspruch gegen staatliche Kon/iktregelungen 
besitzen, durch die ihnen eine übermässig freiheitsbe-
schränkende Verhaltensp/icht (Verhaltensverbot oder 
Duldungsp/icht) auferlegt wird. Im Horizontalverhält-
nis zwischen Privaten bestehen demgegenüber keinerlei 
Rechte oder P/ichten aus den Grundrechten. Die Grund-
rechte entfalten mithin keine unmittelbare Drittwirkung, 
und es besteht demnach auch keine Gefahr, dass die 
Grundrechte das Privatrecht au/ösen.

Auch die Nichtersatzfähigkeit reiner Vermögensschä-
den ist eine  – richterrechtliche  – Kon/iktregelung. Sie 
bestimmt, dass reine Vermögensschäden unbesehen des 
Einzelfalls im Grundsatz mangels Widerrechtlichkeit 
zu dulden sind; nur in jenen sehr seltenen Sachverhal-

8  Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenscha* 
vom 18. April 1999 (BV, SR 101).

9  Anstatt von der «Drittwirkung» wird in der Literatur häu-
4g von der «Horizontalwirkung» gesprochen; gemeint ist 
dasselbe. Gleichermassen macht es keinen Unterschied, ob 
von «unmittelbarer» oder «direkter» bzw. «mittelbarer» oder 
«indirekter» Drittwirkung (Horizontalwirkung) gesprochen 
wird.

10  So auch Jörg Paul Müller, Verwirklichung der Grund-
rechte nach Art. 35 BV, Der Freiheit Chancen geben, Bern 
2018, 127; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizeri-
schen Eidgenossenscha*, 4. Au/., Bern 2016, § 7 N 62.
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ten, in denen eine Schutznorm verletzt ist, besteht keine 
Duldungsp/icht. Dies bedeutet umgekehrt, dass die Zu-
fügung von reinen Vermögensschäden nur verboten ist, 
sofern eine Schutznorm einschlägig ist. Als Kon/iktre-
gelung muss die Nichtersatzfähigkeit reiner Vermögens-
schäden wie jede privatrechtliche Kon/iktregelung vor 
den Grundrechten der Kon/iktparteien – verstanden als 
gegen den Staat als Kon/iktregler gerichtete Abwehrrech-
te – Bestand haben. Sie darf demnach weder übermässige 
Verhaltensverbote noch übermässige Duldungsp/ichten 
auferlegen.

Die Frage, die in den zwei folgenden Teilen der Ar-
beit erörtert wird, ist, ob die Nichtersatzfähigkeit reiner 
Vermögensschäden eine übermässige Duldungsp/icht 
auferlegt. In Teil 2 wird ermittelt, dass die P/icht zur Dul-
dung von reinen Vermögensschäden einen Eingri) in die 
Eigentumsgarantie bewirkt, was bedeutet, dass die Nich-
tersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden vor der Eigen-
tumsgarantie Bestand haben muss. In Teil 3 wird sodann 
ermittelt, dass dies nicht der Fall ist, da der mit der P/icht 
zur Duldung von reinen Vermögensschäden bewirkte 
Eingri) in die Eigentumsgarantie nicht verhältnismässig 
ist.

III. Eingri" in die Eigentumsgarantie (Teil 2)

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts be4ndet sich, 
was den Schutzbereich der Eigentumsgarantie anbetri0, 
schon seit längerem in einem konzeptionellen Wider-
spruch. Der Grund dafür liegt darin, dass sich das Bun-
desgericht im Laufe des 20.  Jahrhunderts von dem der 
Eigentumsgarantie ursprünglich zugrunde gelegten Im-
manenzmodell schrittweise entfernt, sich aber zum Ge-
genmodell, dem Schrankenmodell, nicht vollständig hin-
gewendet hat. Das Resultat ist eine konfuse Vermischung 
von zwei Schutzbereichsmodellen, die nicht kompatibel 
sind. Das Charakteristikum des Immanenzmodells ist die 
Gesetzesabhängigkeit des Schutzbereichs. Unter Zugrun-
delegung des Immanenzmodells erfasst der Schutzbereich 
der Eigentumsgarantie ausschliesslich vermögenswerte 
subjektive Rechte. Das Charakteristikum des Schranken-
modells besteht demgegenüber darin, dass der Schutzbe-
reich der Eigentumsgarantie gesetzesunabhängig ist.

Das Immanenzmodell ist abzulehnen, denn es ist mit 
den Vorgaben der Bundesverfassung in mehrfacher Hin-
sicht nicht zu vereinbaren. Insbesondere die in Art.  35 
Abs.  2 BV statuierte Grundrechtsbindung des Gesetz-
gebers ist unter Zugrundelegung des Immanenzmodells 
nicht zu bewerkstelligen. Es ist logisch nicht möglich, 
dass der Gesetzgeber den Schutzbereich der Eigentums-
garantie bestimmt und zugleich an die Eigentumsgarantie 

gebunden ist. Konsequent zu Ende gedacht, führt das Im-
manenzmodell zur Au/ösung der Eigentumsgarantie als 
Grundrecht mit eigenständigem Gewährleistungsgehalt.

Aufgrund der Vorgaben der Bundesverfassung, insbe-
sondere der Grundrechtsbindung des Gesetzgebers, muss 
der Schutzbereich der Eigentumsgarantie gesetzesunab-
hängig verstanden werden. In der Literatur sind bislang 
keine systematischen Versuche einer gesetzesunabhängi-
gen Konzeption des Schutzbereichs unternommen wor-
den. Um die Gesetzesunabhängigkeit des Schutzbereichs 
bewerkstelligen zu können, muss die vom Gesetzgeber 
abhängige rechtliche Komponente der Schutzbereichsde-
4nition vollständig eliminiert werden. Was von den ver-
mögenswerten subjektiven Rechten als den traditionellen 
Schutzobjekten der Eigentumsgarantie verbleibt, sind 
die – vom Gesetzgeber unabhängigen – Vermögenswerte. 
Gesetzesunabhängig konzipiert erfasst der Schutzbereich 
der Eigentumsgarantie nicht vermögenswerte subjektive 
Rechte, sondern die von den Grundrechtsträgern erwor-
benen Vermögenswerte.

Bei der Nichtersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden 
handelt es sich in der Sache um eine vom Bundesgericht 
auf der Grundlage von Art.  41 Abs.  1 OR gescha)ene 
Richterrechtsnorm, mit welcher der zentrale Regelungs-
gehalt von § 823 BGB – die Diskriminierung der reinen 
Vermögensschäden – in das schweizerische Recht über-
nommen worden ist. Sie bestimmt, dass reine Vermö-
gensschäden unbesehen des Einzelfalls im Grundsatz 
nicht widerrechtlich sind. Wenn die Widerrechtlichkeit 
fehlt, vermag das Deliktsrecht keinen Schutz zu gewähr-
leisten. Dritte können im Grundsatz Vermögenswerte, 
an denen kein absolutes Recht besteht, beeinträchtigen, 
ohne eine Ha*ung befürchten zu müssen. Die Erwerber 
von Vermögenswerten, an denen kein absolutes Recht be-
steht, haben mangels Widerrechtlichkeit keine Möglich-
keit, Beeinträchtigungen dieser Vermögenswerte durch 
Dritte in rechtmässiger Weise abzuwehren. Vielmehr 
müssen Beeinträchtigungen vonseiten Dritter aufgrund 
des rechtsstaatlichen Gewalt- und Nötigungsverbots ge-
duldet werden. Diese mit der Nichtersatzfähigkeit rei-
ner Vermögensschäden auferlegte P/icht zur Duldung 
von reinen Vermögensschäden bewirkt einen Eingri) in 
den  – gesetzesunabhängig zu verstehenden  – Schutzbe-
reich der Eigentumsgarantie, der sich regulär auf seine 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit hin prüfen lässt.

IV. Eingri"srechtfertigung (Teil 3)

Zur Prüfung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des 
durch die Nichtersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden 
bewirkten Eingri)s in den Schutzbereich der Eigentums-
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garantie ist  – wie bei jedem anderen Grundrechtsein-
gri) auch – auf die Schranken-Schranken-Regelung von 
Art.  36 BV abzustellen. Die Nichtersatzfähigkeit reiner 
Vermögensschäden bezweckt in erster Linie die Wah-
rung der Freiheitlichkeit der Rechtsordnung, daneben die 
Wahrung der Rechtssicherheit und der Praktikabilität des 
Deliktsrechts.

Wäre jeder reine Vermögensschaden widerrechtlich, 
so hätte dies die nicht hinnehmbare Konsequenz, dass 
die Entfaltungsfreiheit aufgelöst würde. Im Rahmen der 
Verhältnismässigkeitsprüfung zeigt sich jedoch zunächst, 
dass die Nichtersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden 
eine zu grobe Regelung ist. Dies erweist sich daran, dass 
die Rechtsprechung in der Vergangenheit immer wieder 
genötigt war, Behelfslösungen11 zu entwickeln – oder aus 
dem deutschen Recht zu importieren –, um eigentlich 
nicht ersatzfähige reine Vermögensschäden doch ersatz-
fähig zu machen. Die Geeignetheit einer Regelung, die in 
einer Weise überschiesst, dass immer wieder neue Mittel 
und Wege gesucht werden müssen, um ungerechte Ergeb-
nisse zu verhindern, ist mehr als zweifelha*.

Bei der Prüfung der Erforderlichkeit zeigt sich sodann, 
dass die Nichtersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden 
zur Wahrung der Freiheitlichkeit der Rechtsordnung, der 
Rechtssicherheit und der Praktikabilität des Deliktsrechts 
nicht unabdingbar ist. Im Rahmen dieses Prüfpunktes 
wird ein alternatives, am anglo-amerikanischen Delikts-
recht orientiertes Widerrechtlichkeitskon zept entwickelt, 
das reine Vermögensschäden nicht länger diskriminiert. 
Nach diesem Konzept kann die Widerrechtlichkeit  – 
gleichgültig, ob es sich um einen Schaden handelt, der aus 
der Verletzung eines absoluten Rechts herrührt, oder um 
einen reinen Vermögensschaden – entweder mittels einer 
Schutznorm oder mittels der allgemeinen Sorgfaltsp/icht 
begründet werden. Wenn nicht eine der seltenen Schutz-
normen anwendbar ist, sondern die Widerrechtlichkeit 
mit der allgemeinen Sorgfaltsp/icht begründet wird, hat 
eine zweistu4ge Prüfung zu erfolgen.

Auf Stufe  1 muss geprü* werden, ob der präsumtive 
Ha*p/ichtige gegenüber dem Geschädigten in Bezug auf 
den eingetretenen Schaden gefahrschutz p/ichtig war. Das 
Bestehen einer Prima-facie-Gefahrschutzp/icht setzt ers-
tens voraus, dass aufseiten des präsumtiven Ha*p/ichti-
gen ein Gefahrzurechnungsgrund gegeben ist. Dazu muss 

11  Als solche Behelfslösungen zu nennen sind: der Folge-
schaden; die Schutznormenkreation; die «Flucht aus dem 
Deliktsrecht» mittels Vertrags4ktion, vertraglicher Schutz-
p/ichten, Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, 
Drittschadensliquidation, culpa in contrahendo und Vertrau-
ensha*ung; sowie die Ausweitung der Kategorie des Sach-
schadens.

der präsumtive Ha*p/ichtige mit einer – wie auch immer 
gearteten – Handlung einen Beitrag zur schadensursäch-
lichen Gefahr geleistet haben. Eine Prima-facie-Gefahr-
schutzp/icht setzt zweitens voraus, dass die schadensur-
sächliche Gefahr aus der Perspektive des präsumtiven 
Gefahrschutzp/ichtigen ex ante objektiv erkennbar war. 
Um von der nur prima facie bestehenden auf eine de4ni-
tive Gefahrschutzp/icht schliessen zu können, muss bei 
reinen Vermögensschäden drittens geprü* werden, ob 
rechtspolitische Argumente existieren, die gegen das Be-
stehen einer Gefahrschutzp/icht im zu beurteilenden Fall 
sprechen. Sofern gegenläu4ge rechtspolitische Argumen-
te existieren, muss über das Bestehen einer de4nitiven 
Gefahrschutzp/icht per Abwägung entschieden werden.

Wenn eine Gefahrschutzp/icht des präsumtiven Ha*-
p/ichtigen gegenüber dem Geschädigten in Bezug auf 
den eingetretenen Schaden bestand, ist auf Stufe 2 zu prü-
fen, ob der präsumtive Ha*p/ichtige seine Gefahrschutz-
p/icht verletzt hat. Eine Verletzung liegt dann vor, wenn 
der präsumtive Ha*p/ichtige eine objektiv zumutbare 
Gefahrschutzmassnahme hätte ergreifen können. Ob eine 
bestimmte Gefahrschutzmassnahme objektiv zumutbar 
gewesen wäre, ist durch Abwägung des Erhaltungsinter-
esses des Geschädigten mit dem Entfaltungsinteresse des 
präsumtiven Ha*p/ichtigen zu ermitteln.

Diese zweiteilige Widerrechtlichkeitsprüfung er-
möglicht es, jene reinen Vermögensschäden, für die aus 
rechtspolitischen Gründen nicht geha*et werden soll, auf 
der ersten Prüfungsstufe herauszu4ltern. Damit gelingt 
es, ein unkontrolliertes Ausufern der Ha*ung für reine 
Vermögensschäden zu verhindern, ohne die reinen Ver-
mögensschäden diskriminieren zu müssen. Die vom Ge-
setzgeber in Art. 41 Abs. 1 OR gescha)ene deliktsrechtli-
che Generalklausel kann auf der Basis des «alternativen 
Widerrechtlichkeitskonzepts» als «echte», d.h. die reinen 
Vermögensschäden nicht diskriminierende Generalklau-
sel gehandhabt werden. Der durch die Nichtersatzfähig-
keit reiner Vermö gensschäden bewirkte Eingri) in den 
Schutzbereich der Eigentumsgarantie erweist sich folglich 
mangels Erforderlichkeit als nicht gerechtfertigt.

V. Schlussbefund

Die zwei wesentlichen in dieser Arbeit ans Licht beförder-
ten Erkenntnisse sind, dass die Nichtersatzfähigkeit reiner 
Vermögensschäden einen Eingri) in den  – vollständig 
gesetzesunabhängig zu verstehenden – Schutzbereich der 
Eigentumsgarantie bewirkt (Teil  2) und dass sich dieser 
Eingri) nicht rechtfertigen lässt (Teil 3).


